






Anlage 9

Berufsbilder in der Gesundheits- und Krankenpflege und Altenpflege:

Helferinnenbereich
1. Allgemeine Information zum Beruf in der Pflegefachhilfe
Die i.d.R. einjährige Ausbildung in der Pflegefachhilfe kann in Bayern entweder mit dem 
Schwerpunkt Krankenpflege (Ausbildungsdauer 1.600 Std) ODER Altenpflege (Ausbildungsdauer 
1.450 Std.) gewählt werden. 
Die Ausbildung ist landesrechtlich geregelt und in nahezu allen Bundesländern reglementiert. Dass 
bedeutet, eine Berufsausübung ist nur möglich, wenn eine entsprechende Qualifikation vorliegt. In 
Bayern ist dieses Berufsbild (noch) nicht reglementiert, daher können auch Pesonen mit 
ausländischen Pflegeausbildungen, ohne Anerkennung im Helferbereich tätig werden.

1.1. staatlich geprüfte Pflegefachhelferin / Krankenpflegefachhelfer (Krankenpflege) (früher: 
Krankenpflegehelferin/Krankenpfelgehelfer)
Die in Bayern 1-j. Ausbildung beinhaltet 600 Std. theoretischen und fachpraktischen Unterricht an 
der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe und 1.000 Std. praktische Ausbildung im stationären 
Bereich des Krankenhauses (s. Anlage 3,  Bayer. Schulordnung für Berufsfachschule der 
Krankenpflegehilfe). 

Am Beispiel des Städt. Klinikum Münchens wird die Ausbildung mit einer schriftlichen und 
praktischen Prüfung abgeschlossen. 

Voraussetzungen für die Ausbildung am Beispiel des Städt. Klinikum Münchens:

Gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs Hauptschulabschluss 

• Vollendung des 17. Lebensjahres  

• Im Dritten Orden wird ein Nachweis der deutschen Sprachkenntnisse auf B2 Niveau 
vorausgesetzt

Ausbildungsstätten in München sind u.a. Städt. Klinikum München, Klinikum Dritter Orden, Isar-
Amper-Klinikum München-Ost.

1.2. staatlich geprüfte Pflegefachhelferin / Pflegefachhelfer (Altenpflege) (früher: 
Altenpflegehelferin und -helfer)
Die in Bayern regulär 1-jährige Ausbildung umfasst 800 Std. theoretischen und fachpraktischen 
Unterricht an der Berufsfachschule für Altenpflegehilfe sowie 650 Std. pflegerische Praxis (s. 
Anlage 5, Bayer. Schulordnung für Berufsfachschule der Altenpflegehilfe). In den zwei u.g. 
Münchner Ausbildungsstätten beträgt die praktische Ausbildung 700 Std. anstatt 650 Std. 

Die Ausbildung wird mit einer schriftlichen und praktischen Abschlussprüfung abgeschlossen.

Voraussetzungen für die Ausbildung am Beispiel von MünchenStift GmbH:

• Gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs
• Hauptschulabschluss 
• Vollendung des 17. Lebensjahres 

Ausbildungsstätten in München sind u.a. Münchenstift GmbH, Caritas München und Freising

Die gesundheitliche Eignung ist bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen besonders sorgfältig 
zu prüfen, weil viele Flüchtlinge traumatisiert sind und die Belastungen dieses Berufes.






